
 

Tankantragvorlage; NÜ/RAGIEß/Stand 2008-07-03 

Vereinbarung über den bargeldlosen Bezug von  

Treib- und Schmierstoffen sowie anderen Dienstleistungen 

 

Zwischen 

Firma Motor-Nützel Vertriebs-GmbH, als Betreiber einer freien Tankstelle und einer SB-Waschanlage in der 

Justus-Liebig-Straße 96, 95447 Bayreuth, Telefon 0921/5304347 und einer freien Tankstelle/Erdgastankstelle in 

der Nürnberger Straße 95, 95448 Bayreuth  

 

- Kartenaussteller -    Telefonnummer: _________________ 

und 

Herrn/Frau/Firma       Geburtsdatum/-ort: ______________________ 

Name/Vorname (bitte leserlich in Druckbuchstaben) 

 

Straße:         Personalaus- 

   (Druckbuchstaben)    weisnummer: ______________________ 

 

Kontrolle Ausweis und Bankver-

bindung durch Motor-Nützel: 

PLZ/Ort:         

Unterschrift: _____________________ 

  (Druckbuchstaben) 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

(weitere Anschriften innerhalb der letzten 3 Jahre) 

- Karteninhaber - 

kommt eine Vereinbarung über den bargeldlosen Bezug von Schmier- und Treibstoffen sowie anderen Dienst-

leistungen betreffend die oben genannten Anlagen bei der Firma Motor-Nützel Vertriebs-GmbH gemäß den nach-

folgenden Bedingungen zustande: 

 Überlassung der Karte 

 Die Firma Motor-Nützel Vertriebs-GmbH überlässt dem/der Karteninhaber/in die  

Tankkarte(n) Nummer:  

Die Karte(n) bleibt(en) Eigentum der Firma Motor-Nützel Vertriebs-GmbH oder deren Rechtsnachfolger. Wird die 

Tankkarte beschädigt, nicht funktionsfähig zurückgegeben oder als verloren gemeldet, so wird für eine neue 

Tankkarte eine Gebühr von z. Zt. 7,00 € erhoben. Der Preis kann bei Bedarf vom Kartenaussteller angepasst 

werden. Die Firma Motor-Nützel Vertriebs-GmbH behält sich das Recht vor, die Kreditkarte auszutauschen. Kos-

ten entstehen dem Inhaber dadurch nicht. 

 Verwendungsmöglichkeiten der Karte 

Mit der von der Firma Motor-Nützel Vertriebs-GmbH ausgegebenen Karte kann der Karteninhaber den 

Bezug von Schmier- und Treibstoffen und Dienstleistungen der oben genannten Anlagen zu dem von der 

Firma Motor-Nützel Vertriebs-GmbH jeweils angegebenen Preis bargeldlos bezahlen. Der sofort fällige 

Kaufpreis für die erworbenen Waren und Dienstleistungen gilt insoweit bis zur Abrechnung (Ziffer 4) des 

Kartenausstellers aus der vorliegenden Vereinbarung gestundet. 

 Einzugsermächtigung 

Der Karteninhaber ist widerruflich damit einverstanden, dass alle im Zusammenhang mit der Kreditkar-

te von ihm zu entrichtenden Beträge mittels Lastschrift von dem nachfolgenden Konto eingezogen wer-

den: 

Kontonummer:  Institut:  

Bankleitzahl:  Kontoinhaber:  

Der Karteninhaber darf seine Kreditkarte nur im Rahmen seiner Einkommens- und Vermögensverhältnisse 

verwenden, so dass ein Ausgleich der Kartenumsätze gewährleistet ist. Werden Lastschriften mangels Deckung 

des Kontos des Karteninhabers oder wegen eines unberechtigten Widerspruchs seinerseits nicht eingelöst, so 

hat dieser an die Firma Motor-Nützel Vertriebs-GmbH eine pauschale Aufwandsentschädigung pro Rücklast-

schrift in Höhe von 13,00 € zu bezahlen. Die Pauschale ist niedriger zu berechnen, wenn der Karteninhaber ei-

nen geringeren Schaden der Firma Motor-Nützel Vertriebs-GmbH nachweist und höher, wenn die Firma Motor-

Nützel Vertriebs-GmbH einen höheren Schaden nachweist. 

 Abrechnung und Saldoanerkenntnis 

Die Kartenumsätze werden zweiwöchentlich abgerechnet. Der Karteninhaber hat die Abrechnungen im 

Kontoauszug der Bank auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen, wobei Art, 

Menge und Zeitpunkt der in Anspruch genommenen Leistungen im Kontoauszug der angegebenen Bank 

aufgeführt sind. Einwendungen des Karteninhabers gegen den Inhalt der Abrechnung muss der Karten-

inhaber dem Kartenaussteller binnen eines Monats ab Zugang des Kontoauszuges mit der Lastschrift 

unter genauer Angabe der Gründe zur Kenntnis geben. Nach Ablauf dieser Frist gilt der Abrechnungs-

saldo als genehmigt, wenn sich auf dem Kontoauszug ein Hinweis auf die Notwendigkeit des Wider-

spruchs innerhalb der oben genannten Frist befindet. Der Karteninhaber kann auch nach Ablauf der o. g. 



Frist eine Berichtigung der Abrechnung verlangen, muss dann aber beweisen, dass ihm Tankungen oder 

Dienstleistungen mit der Karte zu Unrecht belastet wurden. 

 

 Zahlungsverpflichtung des Kunden 

Der Karteninhaber ist zum Ersatz aller Aufwendungen verpflichtet, die aus der Verwendung seiner Karte 

entstehen. 

Reklamationen und Beanstandungen des Kunden aus den Kaufverträgen berühren die Zahlungsver-

pflichtung aus diesem Vertrag nicht! 

 Sorgfaltspflichten und Obliegenheiten 

Der Karteninhaber verpflichtet sich, die Kreditkarte mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren. Die Karte 

darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug belassen werden. Bei Diebstahl, Verlust oder 

sonstigem Abhandenkommen der Kreditkarte oder bei missbräuchlichen Verfügungen ist der Karten-

aussteller unverzüglich unter den derzeitigen Telefonnummern 0921/5304347 (Justus-Liebig-Straße), 

0921/3360-200 (Nürnberger Straße) oder 0175/3333216 zu benachrichtigen, damit die Karte sofort ge-

sperrt werden kann. Bei einem Wechsel der Wohn- oder Geschäftsadresse oder einer Änderung der 

Bankverbindung hat der Karteninhaber die Firma Motor-Nützel Vertriebs-GmbH unverzüglich schriftlich 

zu benachrichtigen. Wird dies versäumt, gehen die durch Rücklastschriften und Nachforschungsaufträ-

ge entstehenden Kosten zu Lasten des Karteninhabers. 

Bei berechtigtem Interesse (z. B. Rücklastschriften, Missbrauch etc.) ermächtigt der Karteninhaber 

seine kontoführende Bank Auskünfte bezüglich Adresse und Telefonnummer an den Kartenaussteller 

weiterzugeben. 

 

 Haftung 

Für die missbräuchliche Verwendung der Karte haftet der Karteninhaber bis zum Eingang der Verlust-

anzeige beim Aussteller (Ziffer 6), es sei denn, dass dem Karteninhaber kein Verschulden zur Last fällt 

oder dem Kartenaussteller der Missbrauch der Karte erkennbar war. Soweit Schäden nach Zugang einer 

derartigen Benachrichtigung des Kartenausstellers gem. Ziffer 6 eingetreten sind, ist der Karteninhaber 

von einer Haftung befreit, außer wenn ihm Vorsatz vorzuwerfen ist. Der Karteninhaber ist verpflichtet, 

geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, die eine missbräuchliche Verwendung der Tankkarte in dem 

Zeitraum zwischen Benachrichtigung des Ausstellers und Eintreffen des Notdienstes zur Sperrung der 

Tankkarte verhindern. Ansonsten haftet er im Missbrauchsfall bis zu einem Höchstbetrag von 80,00 €. 

Der Kartenaussteller verzichtet in diesem Fall jedoch auf die Geltendmachung von Ansprüchen gegen-

über dem Karteninhaber, wenn die missbräuchliche Verwendung der Kreditkarte nur deshalb möglich 

war, weil der Notdienst des Ausstellers bis zur Sperrung der Karte nicht optimal organisiert war. 

 Kündigung 

Diese Vereinbarung kann von beiden Seiten mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende ohne An-

gabe von Gründen gekündigt werden. Wenn eine Einzugsermächtigung widerrufen wird oder eine vorge-

legte Lastschrift von der Bank mangels Kontodeckung oder Widerspruchs ohne Bekanntgabe der Grün-

de gem. Ziffer 4 nicht in voller Höhe eingelöst wird (Ziffer 3), ist der Kartenaussteller zur fristlosen Kün-

digung und sofortigen Sperrung der Karte berechtigt. Mit dem Zugang der Kündigung darf die Karte 

nicht mehr benutzt werden. Sie ist unverzüglich und unaufgefordert an den Kartenaussteller zurückzu-

geben. 

 Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist nach Wahl des Kartenausstellers Bayreuth oder das für den Firmensitz des Kunden 

zuständige Gericht, wenn der Kunde als Kaufmann in das Handelsregister eingetragen ist. Bayreuth ist 

auch Gerichtsstand, wenn der Kunde zum Zeitpunkt der Klageerhebung keinen Wohnsitz im Inland hat 

oder sein Aufenthaltsort unbekannt ist. 

 

Bayreuth, den _______________________ Bayreuth, den  _______________________________ 

 

_______________________________________ Karteninhaber:  _______________________________ 

Firma Motor-Nützel Vertriebs-GmbH    (Unterschrift) 

Tel. 0921/5304347, 3360-200 

Tel. 0175/3333216   Karte erhalten:  _____________________ (Datum) 

 

In EDV eingegeben:   Karteninhaber:  _____________________ (Unterschrift) 

 

Name: ____________________  Karte abgeschickt: _____________________ (Datum) 

 

Datum: ___________________  M N - Mitarbeiter: _____________________ (Unterschrift) 

 

(Von Motor-Nützel Vertriebs-GmbH unbedingt auszufüllen!) 

Schufa-Auskunft eingeholt: Datum: Ergebnis: 

   

   

Gebühr von €   bezahlt  nicht erhoben 

   

Bemerkungen: 

 

  

 


